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1 Einleitung 

1.1 Präambel 

Pandemie bezeichnet das unüblich starke und örtlich unbegrenzte Auftreten einer den Menschen betreffen-

den ansteckenden Krankheit. Dies trifft aktuell auf das Coronavirus (SARS-CoV-2) zu. Durch die Ausbreitung 

der durch den Virus verursachten Corona Virus Disease (Covid-19) sind erhebliche Einschränkungen und 

Umstellungen im Hochschulbetrieb erforderlich geworden. Weitere Anpassungen müssen vorgenommen 

werden. Die Hochschulleitung der HWR Berlin hat deshalb – beraten durch ein hierzu eingesetztes Pande-

mieteam - den folgenden Pandemieplan beschlossen. Der Plan gilt bis auf Weiteres.  

Der Pandemieplan der HWR Berlin beinhaltet Anordnungen des Präsidenten zur Aufrechterhaltung des 

Hochschulbetriebs. Der Plan wird regelmäßig aktualisiert. Er gilt bis zu seiner Aufhebung, die erfolgt, wenn 

ein solcher Plan nicht weiter erforderlich ist.  

 

 

1.2 Ziele des Plans 

Der Pandemieplan der HWR Berlin verfolgt folgende Ziele:  

 Schutz der Allgemeinheit und insbesondere vulnerabler Personen durch eine Verlangsamung der 

Ausbreitung des Coronavirus, 

 Schutz der Lehrkräfte, Mitarbeiter/-innen und Studierenden und Gäste der HWR Berlin sowie deren 

Angehörige, 

 Information aller Mitglieder der Hochschule über Vorsorge- und Abwehrmaßnahmen und zum Ver-

halten bei Erkrankung, 

 Kommunikation der Umsetzung der Maßnahmen der Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung 

sowie anderer Behörden des Landes Berlin nach innen und außen, insbesondere im Hinblick auf 

Lehre und Forschung sowie die Verwaltung der Hochschule, 

 Überführung von Lehre und Prüfungen in online-Formate, 

 Verhinderung des Ausfalls von Lehre und Prüfungen, 

 Aufrechterhaltung von Forschung unter den Covid-19 bedingten Einschränkungen, 

 Vermeidung wirtschaftlicher Schäden, 

 Management der Hochschule während der Covid-19 bedingten Einschränkungen und insbesondere 

während des Präsenznotbetriebs, 

 Gewährleistung des erforderlichen Notbetriebs im Falle eines kritischen Ausfalls von Hochschulper-

sonal und/oder digitaler Arbeitsprozesse. 

 

 

1.3 Krisenfall 

Der Präsident entscheidet über das Vorliegen einer Krise i. S. des HWR- Notfall-und Krisenmanagement 

Handbuchs Seiten 117 ff. und die Einsetzung eines Krisenstabs. 
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2 Pandemieteam 

Es ist ein Pandemieteam gebildet worden, das sich am 6. März 2020 konstituiert hat und die Hochschullei-

tung bei Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Geschehen um den Coronavirus SARS-CoV -2 berät. Es 

ist maßgeblich an der Erarbeitung und Aktualisierung des Pandemieplans der HWR Berlin beteiligt. 

Dem Pandemieteam gehören die Mitglieder des Sicherheitsteams i.S.d. HWR- Notfall-und Krisenmanagement-

Handbuchs an (verfügbar im Intranet der HWR Berlin unter https://intranet.hwr-berlin.de/fileadmin/intra-

net/Dokumente/Sonstiges/Sicherheitsteam.pdf) sowie folgende weitere Mitglieder:  

Vizepräsidentin für Studium und Studierendenservice, Kanzlerin, Geschäftsführerin FB 1, Personal-

leiterin, Betriebsarzt, Leiter Hochschulkommunikation, Pressesprecherin, Leiterin Informationstech-

nik, ein Mitglied des Personalrats, eine vom AStA benannte Person und eine im Bereich der Medizin 

sachkundige Hochschullehrerin. 

Dieses Team wird als Pandemieteam bezeichnet. Es berät die Hochschulleitung bei ihren Entscheidungen im 

Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) und Covid-19 Erkrankungen. 

Bei geschlossener Hochschule berät das Pandemieteam per Telefon- oder Videokonferenz. Der oder die Vor-

sitzende entscheidet über Sitzungstermine.  

Falls dies unabweisbar sein sollte und nicht im Widerspruch zu bestehenden Mobilitätsbeschränkungen und 

anderen Maßnahmen steht, können Sitzungen am Campus Lichtenberg in Haus 14, Raum 14.21 oder am Cam-

pus Schöneberg, Haus A, Raum 2.05 unter Beachtung der erforderlichen Präventionsmaßnahmen stattfinden.  

 

 

3 Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) und Um-

gang mit Infektionsfällen 

 

3.1 Übertragung, Symptome, Verlauf 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist das Coronavirus (SARS-CoV-2) von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 

Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über die Schleim-

häute der Atemwege geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut 

sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. Hauptübertragungsweg ist aber die Infektion über 

direkten Kontakt. Es wurden auch Fälle bekannt, in denen sich Personen bei Betroffenen angesteckt haben, 

die nur leichte oder unspezifische Symptome gezeigt haben. Die Inkubationszeit beträgt nach Informationen 

des Robert Koch Instituts bis zu 14 Tage, im Durchschnitt beträgt sie der WHO zufolge 5 bis 6 Tage. 

Eine Infektion mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) führt der WHO zufolge zu Symptomen wie Fieber, trocke-

nem Husten und Abgeschlagenheit. Es wird auch von Atemproblemen, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmer-

zen und Schüttelfrost berichtet. Betroffene leiden auch an Übelkeit und Durchfall. 

 

 

3.2 Allgemeine Schutzmaßnahmen gegen Infektionen 

Alle Hochschulangehörigen sind aufgefordert, behördlich empfohlene Maßnahmen zur Vermeidung von In-

fektionen sowie zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) strikt einzuhalten:  

 Entscheidend ist die Vermeidung direkter Kontakte. Halten Sie Abstand zu anderen. 

 Professionelle Filtermasken sollen medizinischem Personal vorbehalten bleiben. Einfache Atemmas-

ken oder Tücher können zu einer Reduktion der Ansteckungsgefahr durch die eigene Person beitra-

gen. Sie schützen aber nicht vor eigener Infektion. 

 Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig (alle zwei Stunden und anlassbezogen) gründlich mit Wasser 

und Seife. 

https://intranet.hwr-berlin.de/fileadmin/intranet/Dokumente/Sonstiges/Sicherheitsteam.pdf
https://intranet.hwr-berlin.de/fileadmin/intranet/Dokumente/Sonstiges/Sicherheitsteam.pdf
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 Husten Sie in die Armbeuge und niesen Sie in Papiertaschentücher. Entsorgen Sie die benutzten Pa-

piertaschentücher sofort, möglichst in einem verschlossenen Behältnis. 

 Vermeiden Sie, Augen, Nase oder Mund mit den Händen zu berühren. 

 

 

3.3 Gezielte Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2)  

Auf Anordnung der Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung geht die HWR Berlin ab Freitag 

20. März 2020, Dienstschluss in den Präsenznotbetrieb über. Damit ist die Hochschule bis auf weiteres ge-

schlossen und es gelten grundsätzlich die allgemeinen Empfehlungen und behördlichen Maßnahmen zur Ein-

schränkung sozialer Kontakte. Bis auf weiteres sind die Mitglieder der HWR Berlin aufgerufen, sich haupt-

sächlich in immer gleichen Personenzusammenhängen zu Hause aufzuhalten.  

 

Eine besonders strenge Einhaltung dieser Vorgabe ist bei Erkältungssymptomen und ggf. Fieber geboten. 

Wenn Sie erkältet und ggf. fiebrig sind, setzen Sie sich wegen Ihres geschwächten Immunsystems selbst einer 

erhöhten Ansteckungsgefahr aus. Außerdem könnten Sie andere Personen anstecken und damit deren Im-

munsystem schaden.  

 

Sollten Sie unsicher sein bzw. bei Verdacht auf COVID-19 kontaktieren Sie eine der am Ende des Pandemie-

plans genannten Stellen. 

 

Kontaktieren Sie bei Krankheitssymptomen einen Arzt oder eine Ärztin, denn eine Diagnostik ist nur durch 

einen medizinischen Test möglich (der Besuch eines Virologen oder eines Durchgangsarztes ist nicht erfor-

derlich). Die Ärztekammern raten, den Kontakt zunächst telefonisch aufzunehmen und erst nach einer sol-

chen Klärung auf ärztliche Anweisung oder ärztliches Anraten eine Praxis aufzusuchen.  

 

Grundsätzlich erfolgt bei einer Diagnostizierung der COVID 19-Erkrankung eine Meldung an das Gesundheits-

amt durch die behandelnden Ärzte. Alle Hochschulangehörigen, die nachweislich mit dem Coronavirus 

(SARS-CoV-2) infiziert sind, werden zudem dringend gebeten, auch den Betriebsarzt 

(E-Mail: peter.rappert@dekra.com) zum Zweck der statistischen Erfassung in Kenntnis zu setzen. Der Be-

triebsarzt unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Diese Meldung dient der anonymisierten Beobachtung 

der flächenmäßigen Ausbreitung des Virus sowie Fall-Lokalisierung an der Hochschule, damit medizinische 

Maßnahmen ergriffen und Empfehlungen ausgesprochen werden können. 

 

Sofern Sie arbeitsunfähig erkranken, sind Sie von der Arbeitsleistung freigestellt und es besteht Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung nach § 22 TV-L i. V. m. dem Entgeltfortzahlungsgesetz, unabhängig davon, ob die zustän-

dige Behörde für Sie ein Tätigkeitsverbot nach dem IfSG angeordnet hat. Hinsichtlich der Anzeige- und Nach-

weispflichten bestehen keine Besonderheiten mit Ausnahme bei Erteilung eines Tätigkeitsverbotes nach dem 

IfSG. Hier übermitteln Sie bitte ihrem Arbeitgeber zusätzlich den die Person betreffenden Bescheid des Ge-

sundheitsamtes zum persönlichen Tätigkeitsverbot.  Sofern Sie nicht in der Lage sein sollten, die Arbeitsunfä-

higkeitsbescheinigung innerhalb der Nachweisfrist im Original vorzulegen, besteht in Absprache mit der je-

weiligen Dienststelle die Möglichkeit, diese zunächst per Scan als Anhang in einer E-Mail, Foto mittels eines 

Mobiltelefons oder per Fax nachzuweisen, um die Arbeitsunfähigkeit bis zum Eingang des Originals vorüber-

gehend nachzuweisen. 
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Weiter gilt im Fall einer entsprechenden Diagnose das Folgende: 

 

 Mitarbeiter/-innen in Technik und Verwaltung sowie Professoren/-innen  

informieren bei einer Diagnostizierung der COVID 19-Erkrankung unverzüglich die Personalabteilung 

(bueroleitung@hwr-berlin.de), die Hochschulleitung (covid19-info@hwr-berlin.de) und Ihre/-n Vor-

gesetzte/-n, damit wir die zuständigen Behörden bei der Aufklärung von Infektionsketten unterstüt-

zen und Kollegen/-innen, die Sie ggf. angesteckt haben könnten, schnellstmöglich informieren kön-

nen. Denn ausnahmsweise besteht hier für den Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse daran, neben 

der Mitteilung der Arbeitsunfähigkeit und voraussichtlichen Dauer (§ 5 EFZG) auch die Art der Er-

krankung aufgrund der arbeitsvertraglichen Nebenpflichten (§§ 241, 242 BGB) zur Eindämmung ei-

ner Krankheitsausbreitung zu erfahren. Sofern Sie hierbei ein Tätigkeitsverbot nach dem IfSG erhal-

ten haben, übermitteln Sie bitte den Ihre Person betreffenden Bescheid des Gesundheitsamtes zum 

persönlichen Tätigkeitsverbot ebenfalls als Scan per E-Mail an die Büroleitung und auch ggf. die Auf-

hebung des Tätigkeitsverbots. 

 

 Studierende 

informieren bei einer Diagnostizierung der COVID 19-Erkrankung unverzüglich die Hochschulleitung 

(covid19-info@hwr-berlin.de) sowie das für ihren jeweiligen Studiengang zuständige Studienbüro 

bzw. Fachrichtungsbüro. Die Information muss neben dem Umstand, dass eine Infektion diagnosti-

ziert wurde, auch Angaben dazu enthalten, wann der letzte persönliche Kontakt mit anderen Mitglie-

dern der HWR Berlin stattgefunden hat. Studierende in dualen bzw. internen Studiengängen informie-

ren zudem ihr Ausbildungsunternehmen bzw. ihre Anstellungsbehörde. 

 

 Lehrbeauftragte 

informieren bei einer Diagnostizierung der COVID 19-Erkrankung unverzüglich die Hochschulleitung 

(covid19-info@hwr-berlin.de) sowie die Fachbereichsverwaltung (Lehrplanung) und das Dekanat des 

Fachbereichs (bzw. des Zentralinstituts), an dem Lehre erbracht wird.  

 

 

3.4 Maßnahmen bei Kontakt mit einer infizierten Person oder Rückkehr aus einem Risikogebiet 

Personen, die Kontakt mit einem/einer Infizierten hatten, werden unter behördlich angeordnete Quarantäne 

gestellt. Mitarbeiter/-innen in Technik und Verwaltung sowie Professoren/-innen informieren die Bürolei-

tung (bueroleitung@hwr-berlin.de) mit Übermittlung des Ihre Person betreffenden Bescheid des Gesund-

heitsamtes zur angeordneten Quarantäne, erstere zudem ihre Vorgesetzte bzw. ihren Vorgesetzten. Die be-

hördlich angeordnete Quarantäne gilt arbeitsrechtlich als Erkrankung, wenn Sie selbst Symptome aufzeigen. 

Sofern die zuständige Behörde ein Tätigkeitsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz angeordnet hat, ohne 

dass Sie arbeitsunfähig erkrankt sind, weil Sie als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsträger 

gelten, so haben Sie der Arbeit fernzubleiben. Es besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung gem. § 22 TV-L 

BHS i. V. m. dem Entgeltfortzahlungsgesetz. Jedoch zahlt die HWR Berlin ihren Arbeitnehmern/-innen für die 

Dauer des Arbeitsverhältnisses (längstens für sechs Wochen) die Entschädigung nach § 56 IfSG in voller 

Lohnhöhe aus. Die geleistete Entschädigung wird der HWR Berlin von der Senatsverwaltung für Finanzen auf 

Antrag erstattet.  

 

Voraussetzung für eine Entschädigung ist ein Verdienstausfall. Ein Verdienstausfall liegt nicht vor, wenn  

 

 die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer zu Beginn des Tätigkeitsverbots bzw. der Quarantäne be-

reits arbeitsunfähig war oder einen sonstigen Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach dem Gesetz über 

die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall – Entgeltfortzahlungsgesetz 

(EntgFG), dem Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer – Bundesurlaubsgesetz (BUrlG), dem Gesetz 
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zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium – Mutterschutzgesetz 

(MuSchG) oder nach § 616 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) hat oder 

 es sich um ein Ausbildungsverhältnis handelt. Auszubildende haben nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 

Buchstabe b Berufsbildungsgesetz (BBiG) einen Anspruch auf Fortzahlung der Ausbildungsvergütung 

gegen die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber.  

 

Fälle, in denen Beamtinnen und Beamte einem Tätigkeitsverbot oder der Absonderung nach dem IfSG unter-

liegen, zählen zu den „zulässigen Gründen“ eines erlaubten Fernbleibens vom Dienst nach § 59 LBG nach Ge-

nehmigung des Dienstherrn. Bitte übersenden Sie den Aufhebungsbescheid der Quarantäne dann ebenfalls an 

die Büroleitung per E-Mail. 

 

Hochschulangehörige aller Statusgruppen, die von einer Reise aus einem Gebiet zurückkehren, das zum Zeit-

punkt ihres Aufenthalts von der WHO und dem Robert-Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen war, blei-

ben – unabhängig von etwaigen Symptomen einer Atemwegserkrankung – mindestens 14 Tage in häuslicher 

Quarantäne. Sie werden gebeten, unter Nennung ihres Reise-Aufenthaltsortes und des Rückkehrdatums, tele-

fonisch das für Ihren aktuellen Aufenthaltsort zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren. Damit eine Abklä-

rung hinsichtlich einer möglichen Infektion vorgenommen werden kann, wird je nach aktueller Kapazität ein 

Test durchgeführt. Sollte dieser positiv ausfallen, entscheidet die Amtsärztin oder der Amtsarzt nach den Kri-

terien des RKI und der individuellen Situation der Patientin oder des Patienten über das weitere Vorgehen. 

Grundsätzlich gilt ungeachtet einer Symptomatik die strikte Einhaltung einer häuslichen Isolation. Sollte das 

zuständige Gesundheitsamt telefonisch nicht erreichbar sein, melden Sie sich abweichend von dieser Regel 

bitte bei einer Ärztin oder einem Arzt, so dass Ihre Informationen nicht verloren gehen und an die registrie-

renden Ämter weitergeleitet werden können. 

 

Über Risikogebiete informiert die Webseite des Robert-Koch-Instituts: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html  

 

Aufgrund der Überlastung der Gesundheitsämter ist im Einzelfall eine Kontaktaufnahme nicht möglich. In 

diesem Fall steht den Mitarbeitern/-innen der Betriebsarzt (peter.rappert@dekra.com) beratend zur Seite. 

 

 

4 Maßnahmen an der HWR Berlin in Lehre, Forschung und Verwaltung 

4.1 Grundlagen 

 Sofortmaßnahmen für die Berliner Wissenschaft gegen die Verbreitung des Coronavirus vom 

11. März 2020 

https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemittei-

lung.905804.php 

 Rundschreiben IV Nr. 27/2020 der Senatsverwaltung für Finanzen vom 12. März 2020 

 Weitere Maßnahmen für Berlins Wissenschaft: Hochschulen stellen Präsenzveranstaltungen ein / 

Sonderregelung für Prüfungen vom 13. März 2020 

https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemittei-

lung.906846.php 

 Charité-Empfehlungen für die Durchführung von Prüfungen 

https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/charite-empfehlungen-fuer-

die-durchfuehrung-von-pruefungen.pdfRundschreiben IV Nr. 28/2020 der Senatsverwaltung für Fi-

nanzen vom 17. März 2020 
  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.905804.php
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.905804.php
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.906846.php
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.906846.php
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/charite-empfehlungen-fuer-die-durchfuehrung-von-pruefungen.pdf
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/charite-empfehlungen-fuer-die-durchfuehrung-von-pruefungen.pdf
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 Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gehen in Präsenznotbetrieb über / Prä-

senzprüfungen werden ausgesetzt vom 18. März 2020 

https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemittei-

lung.908925.php 

 VirtualCampusBerlin: 10 Mio. Euro Sofortprogramm für digitale Lehre vom 23. März 2020 

https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemittei-

lung.910349.php  

 Hochschulen und Corona-Pandemie: Nachteile vor allem für Studierende und Nachwuchskräfte be-

grenzen, Forschung weiterführen. HRK vom 24. März 2020 

https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/hochschulen-und-

corona-pandemie-nachteile-vor-allem-fuer-studierende-und-nachwuchskraefte-begrenzen/ 

 Verordnung zur Änderung der Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Aus-

breitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin vom 2. April 2020 (SARS-CoV-2-Eindäm-

mungsmaßnahmenverordnung – SARS-CoV-2-EindmaßnV) 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/ 

 Berliner Sommersemester 2020. Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung und 

Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Berliner Hochschulen (LKRP) vom 3. April 2020 

https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/2020/berliner-sommerse-

mester-2020.pdf 

 

 

4.2 Übergreifende Maßnahmen 

1. Dienstreisen werden bis auf weiteres unabhängig von ihrem Anlass und dem Reiseziel nicht ge-

nehmigt. Demzufolge werden auch Diensteisen im Inland nicht genehmigt. Erteilte Genehmigun-

gen für noch nicht angetretene Reisen werden zurückgezogen. 

 

2. Konferenzen, Tagungen und Veranstaltungen sind bis auf weiteres abzusagen und werden nicht 

gestattet. Das gilt auch für Veranstaltungen Dritter. 

 

 

4.3 Lehrbetrieb und Prüfungen 

4.3.1 Lehre an der HWR Berlin 

1. Alle Präsenzveranstaltungen sind bis auf weiteres eingestellt. Davon betroffen sind auch duale 

und interne Studiengänge.  

 

Der Beginn der Vorlesungszeit der HWR Berlin ist auf den 20. April 2020 verschoben. An diesem 

Tag beginnt die Vorlesungszeit für das Sommersemester mit Online-Formaten. Es sollen die Lehr-

veranstaltungen aller Studienprogramme stattfinden.  

 

Die Verschiebung des Beginns der Vorlesungszeit bedeutet, dass auch Online-Lehre und andere 

Ersatzformate erst zu diesem Zeitpunkt beginnen. Sollte die Wiederaufnahme des Lehrbetriebs 

im Sommersemester möglich sein, bietet sich das Abhalten von Blockseminaren wegen der an al-

len Standorten sehr beengten Raumsituation nur in Ausnahmefällen an.  

 

Die Lehrenden erhalten mit Online-Formaten den Lehrbetrieb aufrecht. Sie geben den Studieren-

den die Möglichkeit, die im Studien- und Prüfungsplan vorgesehenen Kompetenzen zu erwerben 

https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.908925.php
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.908925.php
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.910349.php
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.910349.php
https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/hochschulen-und-corona-pandemie-nachteile-vor-allem-fuer-studierende-und-nachwuchskraefte-begrenzen/
https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/hochschulen-und-corona-pandemie-nachteile-vor-allem-fuer-studierende-und-nachwuchskraefte-begrenzen/
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/2020/berliner-sommersemester-2020.pdf
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/aktuelles/pressemitteilungen/2020/berliner-sommersemester-2020.pdf
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und Prüfungen abzulegen. Die Lehrenden tragen mit innovativen und in Teilen experimentellen 

Ansätzen und Formaten dazu bei, dass die Studierenden trotz bestehender Einschränkungen in 

ihrem Studium vorankommen.  

Die Studierenden sind aufgefordert, sich aktiv an der angebotenen Online-Lehre zu beteiligen, die 

Lehrenden durch Rückmeldungen, Ideen und Vorschläge zu unterstützten und auf diese Weise zu 

einem Gelingen der pandemiebedingten Umstellungen in Studium und Lehre beizutragen. Die 

Hochschule ist sich dessen bewusst, dass diese auch für die Studierenden erhebliche Herausforde-

rungen mit sich bringen.  

 

Die Hochschule geht davon aus, dass die Lehre während des gesamten Sommersemesters 2020 

ausschließlich oder fast ausschließlich in online-Formaten stattfinden muss. Die Lehrenden sind 

aufgefordert, ihre Lehre entsprechend zu planen. Auch für den Fall, dass die verordneten Be-

schränkungen noch während der Vorlesungszeit aufgehoben oder gelockert werden, darf die 

Lehre in online-Formaten fortgeführt werden. Eine Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen bedarf 

einer vorausgehenden Abstimmung mit den Studierenden. Dadurch soll sichergestellt werden, 

dass sich Lehrende und Studierende auf ein bestimmtes Format einstellen und in ihren Planungen 

berücksichtigen können. Studierende in dualen und internen Studiengängen dürfen zur Teil-

nahme an der Präsenzlehre verpflichtet werden, sobald diese wieder gestattet ist. 

 

2. Lehrende sind angehalten den Studierenden bereits vor dem Beginn der Vorlesungszeit, Materia-

lien zur Verfügung zu stellen. Es bietet sich an, diese in Moodle einzustellen und die in die Lehr-

veranstaltung eingeschriebenen Studierenden mit Hilfe der entsprechenden Funktion der Lern-

plattform darüber zu informieren. Auch eine digitale Kommunikation mit den Studierenden 

hierzu ist möglich.  

 

3. Dekanate, Studiengangsleitungen und Fachrichtungsleitungen beraten und unterstützen die Leh-

renden im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Hauptamtliche Lehrkräfte suchen darüber hinaus nach 

Möglichkeiten, Lehrbeauftragte zu beraten und zu unterstützen. Hochschulleitung und Dekanate 

sind sich dessen bewusst, dass ein Umstieg auf digitale Formate mit einer so kurzen Vorlaufzeit 

alle Hochschulmitglieder an die Grenzen des Möglichen und Zumutbaren bringt. Dem tragen sie 

bei ihren Entscheidungen Rechnung. Dabei gilt es aber auch zu berücksichtigen, dass sich Neues 

entfalten soll und kreative Ideen ihren Raum benötigen. Das Sommersemester kann gelingen, 

wenn es alle Mitglieder der Hochschule als besondere Herausforderung begreifen, was insbeson-

dere bedeutet, Neues zu erdenken, zu konzipieren, zu erproben und weiterzuentwickeln. Alle 

Hochschulangehörigen sind deshalb gebeten, das Semester als „Einladung zum Experiment“ anzu-

nehmen. 

 

4. Das E-Learning-Zentrum hat in seinem Blog ( https://blog.hwr-berlin.de/elerner/online-lehre/) 

die wichtigsten Informationen zur online-Lehre zusammengefasst, Schaubilder erstellt und mit 

weiterführenden Links versehen. Die Seite wird kontinuierlich ergänzt und erweitert. Um eine 

angemessene Unterstützung zu gewährleisten, ist die Hochschulleitung bemüht, die erforderli-

chen personellen und technischen Ressourcen zu sichern.  

 

5. Um bei den Webkonferenzdiensten Performance-Engpässe zu vermeiden, soll online-Lehre über 

Moodle mit Lehrmaterialien und Anleitungen für die Selbstlernphase der Regelfall sein. Das kann 

man als „Home-Learning“ unter Benutzung von E-Learning bezeichnen. Es ist zu prüfen, ob Prä-

senzveranstaltungen durch virtuelle synchrone Veranstaltungen in Adobe Connect oder anderen 

Videokonferenzsystemen ersetzt werden können. 

 

https://blog.hwr-berlin.de/elerner/online-lehre/
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6. Die online-Lehre wird im Hinblick auf die eingetretene außergewöhnliche Situation ohne Abstri-

che auf Lehraufträge bzw. das Deputat hauptamtlich Lehrender angerechnet. Dafür sind die vor-

gesehenen Inhalte online zu vermitteln. Wenn mehrere Kurse von Dozenten/-innen gemeinsam 

betreut werden, werden in Absprache mit den Fachbereichen angemessene Lösungen für die Ver-

gütung gefunden. Darüberhinausgehende Vergütungen - etwa für das Entwickeln eines online-

Kurses - können zurzeit nicht vereinbart oder versprochen werden. 

 

7. Die Fachbereiche bzw. die Verantwortlichen für das Studium Generale der HWR Berlin entschei-

den darüber, welche extracurricularen Lehrangebote den Studierenden unterbreitet werden. 

Diese finden ausschließlich in online-Formaten statt. 

 

 

4.3.2 Praktika 

1. Laufende und geplante Praktika, die Teil des Studiums sind, richten sich nach den Vorgaben der 

jeweiligen Einsatzeinrichtungen. Das bedeutet: Wenn die Einsatzeinrichtung Kurzarbeit oder 

Home-Office anordnet, wird dadurch das Praktikum ordnungsgemäß erbracht.  

 

2. Das Praktikum darf verspätet beginnen, auch wenn es dadurch nicht mehr im Verlauf des Som-

mersemesters vollständig absolviert werden kann. Fehlende Praktikumszeiten können dann zu 

einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden. Das heißt: Das Praktikum kann auch dann in meh-

rere Abschnitte geteilt werden, wenn dies in der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung nicht 

vorgesehen ist. Damit soll erreicht werden, dass Studierenden Teile des Praktikums, die im Ver-

lauf des Sommersemesters eventuell doch noch erbracht werden, angerechnet werden können.  

 

3. Wenn ein Pflichtpraktikum im Sommersemester noch nicht beendet ist, werden an den Fachberei-

chen gegebenenfalls bestehende Obergrenzen für das Belegen von Lehrveranstaltungen neben 

dem Praktikum für das Wintersemester 2020/2021 ausgesetzt.  

 

4. Studierende dürfen sich zur Abschlussprüfung und zum Erstellen der Abschlussarbeit anmelden, 

auch wenn Pflichtpraktika noch nicht erbracht sind. Mündliche Abschlussprüfungen dürfen aller-

dings erst nach dem Absolvieren des Praktikums stattfinden.  

5. Ist für Studierende im Praktikum ein Tätigkeitsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz angeord-

net (Quarantäne), so wird die entsprechende Zeit auf das Praktikum angerechnet. Dasselbe gilt 

für Zeiten, in denen Studierende im Praktikum arbeitsunfähig erkrankt sind. Für den Nachweis 

wird auf die telefonische Erteilung von entsprechenden Bescheinigungen (Pressemitteilung des 

GKV-Spitzenverbandes vom 9.3.2020) verwiesen.  

 

6. Die Fachbereiche treffen konkretisierende Entscheidungen und Regelungen. 

 

 

4.3.3 Prüfungen  

Allgemeines 

Zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Hochschulbetriebs trifft die HWR Berlin mit der Veröffentli-

chung des Pandemieplans Regelungen zur Abweichung von den geltenden Studien- und Prüfungsordnungen, 

um angesichts des Verbots von Prüfungen in Präsenz, Studierenden zu ermöglichen, in ihrem Studium fortzu-

schreiten und Leistungsnachweise zu erbringen. Eine Verpflichtung der Studierenden zur Teilnahme an die-

sen Prüfungen besteht nicht. Allerdings wird die HWR Berlin für die Dauer der pandemiebedingten Ein-

schränkungen keine Prüfungen in anderer als der hier vorgesehenen Form durchführen. 

https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_995776.jsp
https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_995776.jsp
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Die studienbegleitenden Prüfungen für das Sommersemester 2020 sowie die noch ausstehenden Nach-, Er-

satz- und Wiederholungsprüfungen aus dem Wintersemester 2019/2020 finden statt. Für die Dauer der Lauf-

zeit dieses Pandemieplans dürfen ausschließlich Prüfungsformen angewendet werden, die ohne Präsenz der 

Studierenden auskommen. Erfolgt dadurch eine Abweichung von den in der jeweiligen Studien- und Prü-

fungsordnung vorgesehenen Prüfungsformen, ist dies zulässig.  

 

Die Entscheidung darüber, welche Prüfungsformen angewendet werden, ist moduleinheitlich zu treffen. Die 

Modulbeauftragten (bei Modulen, die in mehreren Parallelkursen gelehrt werden) bzw. die Prüfenden (wenn 

der Kurs nur einmal angeboten wird) entscheiden über die für das Modul geltenden Prüfungsformen und be-

rücksichtigen dabei die bestehenden technischen Möglichkeiten. Sie sollen diese Entscheidungen mit dem 

jeweiligen Dekanat bzw. der Institutsdirektion und dem zuständigen Prüfungsausschuss abstimmen.  

 

Möglichkeiten zur technischen Absicherung von elektronischen Prüfungen vor Täuschungen sollen beachtet 

werden. Über diese Möglichkeiten informiert das E-Learning Zentrum der HWR Berlin unter: 

https://blog.hwr-berlin.de/elerner/wp-content/uploads_elerner/2020/04/Absicherung_On-

line_Pr%C3%BCfungen_Notbetrieb.pdf 

 

Sollten die Pandemie-bedingten Einschränkungen aufgehoben werden, gelten die Regelungen der jeweiligen 

Studien- und Prüfungsordnungen. Die Prüfenden dürfen aber in diesem Fall für das Sommersemester 2020 

auf die hier dargestellten Regelungen zurückgreifen, weil sie möglicherweise ihre Semesterplanung bereits 

darauf abgestellt haben. 

 

Klausuren 

Klausuren können online unter Verwendung von Moodle gestellt werden. Folgende Bedingungen müssen da-

bei erfüllt sein:  

 

 Die Klausurstellung trägt bei der Aufgabenstellung dem Umstand Rechnung, dass die zu Prüfenden 

während der Bearbeitungszeit beliebige Hilfsmittel verwenden können (open-book-Klausur).  

 

 Über die Einstellungen in Moodle wird sichergestellt, dass die Aufgabe für alle zu Prüfenden erst mit 

Bearbeitungsbeginn zur Verfügung steht und, dass die Antworten auch nur bis zum Ende der Bearbei-

tungszeit hochgeladen werden können.  

 

 Die Prüflinge müssen mit der Abgabe ihrer Lösung eine Eigenständigkeitserklärung abgeben. Dies 

kann in Moodle voreingestellt werden. 

 

Darüber hinaus ist zu beachten:  

 

 Die Bearbeitungszeit soll so bemessen sein, dass auch starke Bearbeiter/-innen nicht die Möglichkeit 

haben, noch in der Bearbeitungszeit ihre Lösung an Kommilitonen/-innen weiterzugeben. 

 

 Damit technische Probleme nicht unmittelbar zum Ausschluss von Prüflingen führen, soll die tech-

nisch eingestellte Zeit für die Bearbeitung länger sein als die tatsächliche Bearbeitungszeit. Dadurch 

kann im Nachhinein, über die entsprechenden Log Files, geklärt werden, ob die Verspätung von den 

Prüflingen zu verantworten ist. 

 

 Die Lehrenden sollen die Studierenden im Vorfeld der Klausur mit den diesbezüglichen technischen 

Anforderungen in Moodle vertraut machen und sie z.B. über Probeklausuren in die Lage versetzen, 

Antworten sicher hochzuladen und mit Aufgaben oder Test (je nach gewählter Form) problemlos um-

zugehen.  

https://blog.hwr-berlin.de/elerner/wp-content/uploads_elerner/2020/04/Absicherung_Online_Pr%C3%BCfungen_Notbetrieb.pdf
https://blog.hwr-berlin.de/elerner/wp-content/uploads_elerner/2020/04/Absicherung_Online_Pr%C3%BCfungen_Notbetrieb.pdf
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Mündliche Prüfungen  

Für mündliche Prüfungen ist ein geeignetes Video-Konferenzsystem zu nutzen. Nach den bisherigen Erfah-

rungen, sind folgende Vorgehensweisen ratsam:  

 

 Den Umgang mit der gewählten Plattform sollen Prüfer und Prüflinge vor der Prüfung erprobt und 

geübt haben. 

 

 Es ist ratsam, eine (oder mehrere) Alternative(n) zur gewählten Plattform bereitzuhalten, falls techni-

sche Probleme die Nutzung dieser Plattform verhindern. Dabei ist Flexibilität und Eigeninitiative der 

Lehrenden gefordert.  

 

Kombinierte Prüfungen, Präsentationen 

Kombinierte Prüfungen und Präsentationen müssen online abgenommen werden. Diese Prüfungen dürfen 

flexibel gestaltet werden. Das bedeutet, dass mündliche Teile durch schriftliche ersetzt werden können, dass 

die Präsentation aber auch über eine Video-Konferenz-Plattform gehalten werden kann. Kombinierte Prüfun-

gen können auch in mehrere oder andere Teilprüfungen aufgeteilt werden, als dies die Prüfungsordnungen 

vorsehen. Mündliche Prüfungsanteile sind nicht zwingend erforderlich. 

 

Hausarbeiten, andere schriftliche Ausarbeitungen 

Studienbegleitende Prüfungsleistungen wie Hausarbeiten und andere schriftliche Ausarbeitungen dürfen per 

E-Mail an die Prüfenden oder über Moodle eingereicht werden. Die Einreichung in Papierform ist nicht erfor-

derlich.  

 

Nachweis der Prüfungsunfähigkeit – Aussetzung der Attestpflicht 

Um Arztpraxen durch Nachfragen nach ärztlichen Attesten nicht zu blockieren, ist es für einen Rücktritt von 

einer Prüfung nicht erforderlich ein ärztliches Attest vorzulegen. Von dieser Regelung ausgenommen sind die 

internen Studiengänge. Darüber hinaus gelten die üblichen Rücktrittsregeln (Fristen, Rücktrittsgründe). Bei 

den internen Studiengängen sind die Rücktrittsregeln durch die Fachbereiche mit den jeweiligen Anstellungs-

behörden abzustimmen. 

 

Anwesenheitspflicht 

Eine Anwesenheitspflicht im herkömmlichen Sinne kann bei online-Kursen nicht begründet oder erfüllt wer-

den. Es dürfen aber angemessene alternative Anforderungen an die Teilnahme im online-Kurs gestellt wer-

den (z.B. Mitwirkung in Foren, bei Gruppenaufgaben o.ä.). Daran dürfen dieselben Rechtsfolgen geknüpft 

werden wie an die nicht erfüllte Anwesenheitspflicht. Die Studierenden sind über diese besonderen Anforde-

rungen zu Beginn des Kurses zu unterrichten. 

 

Abschlussarbeiten 

Abschlussarbeiten dürfen per E-Mail an die Prüfenden eingereicht werden. Eine Einreichung in Papierform 

ist nicht erforderlich. Die Abgabefristen für Abschlussarbeiten in Bachelor-, Master- und Diplomstudiengän-

gen werden mit Datum 12. März 2020 bis zur Wiederaufnahme eines regulären Studienbetriebes (mindes-

tens aber bis zum 11. Mai 2020) gehemmt, d. h. die Fristen laufen in dieser Zeit nicht weiter, so dass die Stu-

dierenden mit Wiederaufnahme eines regulären Studienbetriebes, der die Wiederöffnung der Bibliotheken 

und PC-Pools umfasst, den vollen Rest der Abgabefrist wahrnehmen können und ihnen somit keine Nachteile 

entstehen. 
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4.3.4 Exkursionen 

Exkursionen im Rahmen des Studiums und Studienauslandsaufenthalte werden bis auf weiteres nicht geneh-

migt. Bereits erteilte Genehmigungen werden zurückgezogen. Dies gilt auch für Ziele bzw. Aufenthalte in Ge-

biete, die nicht als Risikogebiet ausgewiesen sind. 

 

 

4.4 Bewerbungsverfahren und Anträge in Studierendenangelegenheiten 

4.4.1 Zeugnisse und andere Nachweise 

Aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation akzeptiert die HWR Berlin auch einfache Kopien von Zeugnis-

sen und anderen Nachweisen im Bewerbungsverfahren. Bei Zeugnisdokumenten, die nicht in deutscher oder 

englischer Sprache verfasst sind, ist weiterhin eine deutsche oder englische Übersetzung beizufügen, die 

durch einen vereidigten Übersetzer erstellt ist. Die der Zulassungsentscheidung zugrundeliegenden Doku-

mente müssen zum Zeitpunkt des Beginns des Wintersemesters 2020/21 im Original oder als beglaubigte 

Kopie vorgelegt werden. 

 

 

4.4.2 Nachweis von Sprachkenntnissen 

Bewerber/-innen um Studienplätze, für die Sprachkenntnisse gefordert sind, müssen diese bereits zum Zeit-

punkt der Bewerbung aufweisen. Grundsätzlich ist der Nachweis der Sprachkenntnisse der Bewerbung bei-

zufügen. Aufgrund der derzeit bestehenden Einschränkungen kann der Nachweis in Ausnahmefällen bis zum 

Beginn des Wintersemesters 2020/21 nachgereicht werden. In diesem Fall erfolgt die Zulassung mit der Auf-

lage, dass der Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse fristgerecht nachgereicht wird. 

 

 

4.4.3 Teilzeitstudium und Urlaubssemester 

Die Frist für Anträge auf Teilzeitstudium wird bis zum 9. April 2020 verlängert. Die Gründe für den entspre-

chenden Antrag sind glaubhaft zu machen, wobei die Einreichung von Kopien auf digitalem Weg ausreicht. 

Urlaubssemester werden auf Antrag gewährt. 

 

 

4.5 Forschung 

Der Forschungsbetrieb wird bis auf weiteres online aus dem Home-Office fortgeführt. 

 

 

4.6 Bibliotheken 

Die Bibliotheken der Hochschule sind geschlossen. Online-Dienste werden aufrechterhalten und – soweit dies 

der Unterstützung der Online-Lehre dient – ausgebaut. Die Hochschulbibliothek informiert auf der HWR 

Homepage. 

 

Leihfristen sind bis auf weiteres aufgehoben. Mahngebühren fallen nicht an. 

Es wird nach Möglichkeiten für eine begrenzte Ausleihe von Printmaterialien unter Beachtung der bestehen-

den Regelungen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus gesucht. 
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4.7 Technik und Verwaltung 

Seit Dienstschluss 20. März 2020 befindet sich die Hochschule im Präsenznotbetrieb. Die Hochschule ist bis 

auf weiteres geschlossen.  

 

Von Home-Office, Telearbeit oder anderen Möglichkeiten mobiler Arbeit wird über bestehende Dienstverein-

barungen hinaus Gebrauch gemacht.  

Das „Merkblatt Datenschutz und IT-Sicherheit im Home-Office / Mobile Office (Telearbeit) während des 

SARS-CoV2-Notbetriebs“ ist zu beachten (Anlage 1). 

 

Näheres wird unter Präsenznotbetrieb der HWR Berlin geregelt. 
 

Es gelten die Vertretungsregelungen zur Aufrechterhaltung kritischer Geschäftsprozesse bei Ausfall von  

Führungskräften (Anlage 2). 

 

 

5 Gremiensitzungen 

Die SARS-CoV-2- Eindämmungsmaßnahmenverordnung vom 02.04.2020 erlaubt Gremiensitzungen mit kör-

perlicher Anwesenheit, wenn dabei die Hygienevorkehrungen, insbesondere ein Mindestabstand von 1,5 Me-

tern zwischen den teilnehmenden Personen, eingehalten werden. Unter den gegenwärtigen Bedingungen 

sind jedoch Abweichungen vom Grundsatz der körperlichen Anwesenheit unter folgenden Bedingungen ver-

tretbar: 

 

 Für Beratung und Beschlussfassung werden technische Möglichkeiten - in erster Linie Video- und 

nachrangig Telefonkonferenzen - genutzt. Dabei sind eine hinreichende Übertragungsqualität und die 

Stimmabgabe nur durch stimmberechtigte Gremienmitglieder – auch bei telefonischer Stimmabgabe – 

jeweils sicherzustellen. Dies obliegt der oder dem Vorsitzenden.  

 

 Es muss im Rahmen der Beratungen gewährleistet sein, dass alle Mitglieder des jeweiligen Gremi-

ums der Beratung zu jeder Zeit folgen und sich an dieser beteiligen können. Die Entscheidung fällt in 

das pflichtgemäße Ermessen der oder des Vorsitzenden des jeweiligen Gremiums. Ein Widerspruchs-

recht von Gruppen oder einzelnen Mitgliedern gegen die Entscheidung über die Art der Beratung be-

steht nicht, weil § 47 des Berliner Hochschulgesetzes dieses nur für die Abstimmung vorsieht, vgl. Ab-

satz 4 Satz 3. Die technischen Bedingungen und der Verlauf der Erörterung sind zu protokollieren.  

 

 Bei der Beschlussfassung ist zu differenzieren zwischen Video- und Telefonkonferenzen. Videokon-

ferenzen sind ein mit körperlicher Anwesenheit faktisch vergleichbares Zugegensein, da an der Ab-

stimmung visuell und akustisch teilgenommen werden kann. Sie sind daher zu bevorzugen. Bei reinen 

Telefonkonferenzen ist dies so nicht gegeben, so dass in entsprechender Anwendung von § 47 Absatz 

4 Satz 3 des Berliner Hochschulgesetzes in diesem Fall die Möglichkeit des Widerspruchs besteht. 

Wird dieser erhoben, kann auf schriftliche – auch im Sinne von elektronischer – Abstimmung ausge-

wichen werden, wobei auch dabei das Widerspruchsrecht besteht.  

 

 Kommt die Beschlussfassung in Folge von Widersprüchen nicht zustande, kann nach § 72 Absatz 3 

Satz 2 BerlHG die Dekanin oder der Dekan in unaufschiebbaren Angelegenheiten anstelle des Fachbe-

reichsrates die unerlässlichen Entscheidungen und Maßnahmen treffen. Gleiches gilt für den Direktor 

der BPS.  
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 Geheime Abstimmungen stellen einen Sonderfall dar, da eine Geheimhaltung weder im Rahmen ei-

ner Telefon- noch einer Videokonferenz möglich ist. Ein elektronisches System, das alle Anforderun-

gen an geheime Abstimmungen erfüllt, steht derzeit noch nicht zur Verfügung. Bis eine für die Durch-

führung geheimer Abstimmungen geeignete Online-Lösung zur Verfügung steht, soll nach erfolgter 

Beratung ein Briefabstimmungsvorgang durchgeführt werden, der in der auch bei Wahlen üblichen 

Weise einen anonymen Briefwahlumschlag vorsieht. Es soll eine angemessene Frist für die Rücksen-

dung vorgesehen werden.  

 

Für die Dauer von Präsenz-Sitzungen erhalten Gremienmitglieder, zur Vorbereitung für einen etwaigen Ver-

tretungsfall auch die stellvertretenden Mitglieder, sowie weitere Personen mit Rede- und Antragsrecht Zu-

tritt zu der Hochschule. Sie führen einen Ausdruck des Einladungsschreibens mit sich. 

 

 

6 Präsenznotbetrieb der HWR Berlin 

Mit Verordnung des Landes Berlin vom 17. März 2020 dürfen die Hochschulen des Landes Berlin ab dem 

18. März 2020 nicht mehr für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Ab dem 20. März 2020, Dienstschluss, 

wird der Betrieb an den Berliner Hochschulen bis auf weiteres auf einen Präsenznotbeitrieb beschränkt. Die 

HWR-Gebäude werden geschlossen. In Ausübung ihres Haus- sowie Direktionsrechts und nach Maßgabe der 

Pandemiepläne legen die Hochschulen fest, welche Schlüsselpersonen zur Aufrechterhaltung des Präsenzbe-

triebs vor Ort erforderlich sind. 

 

 

6.1 Festlegungen der HWR Berlin 

6.1.1 Unabdingbare Prozesse 

An der HWR Berlin werden folgende Prozesse abgesichert: 

 

 Hochschulleitung (zentrale Organisation des Notbetriebs) 

 

 Dekanate/Direktorium und Geschäftsführung der Fachbereiche und der BPS (Betreuung des online-

Betriebs bei Lehre und Prüfungen, Vorbereitung der Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs ab dem 

20. April 2020 etc.) 

 

 Fachbereichsverwaltungen, insbes. Studien- und Prüfungsbüros (Betreuung und Abwicklung der on-

line-Lehre und von online-Prüfungen, Bearbeitung von Eingangsrechnungen, teils Beratung von Stu-

dierenden, Lehrplanung inklusive der Belegung von Lehrveranstaltungen des SoSe 2020, Büro für Im-

matrikulation bezgl. Rückmeldung und Meldung an die Krankenversicherungen.  

 

 Hochschulkommunikation (Pflege der Website, Pressebetreuung, Krisenkommunikation) 

 

 International Office und Studierendenservice (Ansprechpartner für Anfragen) 

 

 Zahlungsverkehr (Mittelabruf von der Landeshauptkasse, Weiterleitung von Mitteln an die Besol-

dungsstelle der FU Berlin, Auszahlung von Stipendien, Bezahlung von Rechnungen) 

 

 Beschaffungen (insbesondere für die verstärkten E-Learning Aktivitäten und Bedarfe der IT-Abtei-

lung) 
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 IT-Abteilung (Betreuung der IT-Systeme, E-Learning, telefonischer Support) 

 

 Gebäudemanagement (so lange noch möglich Betreuung der laufenden Bauarbeiten; Post-verteilung 

als Scans per Mail mit Ausnahme der Post für Hochschullehrer/innen, als vertraulich gekennzeichnete 

Post und verschlossene Umlaufmappen) 

 

 Personalabteilung (Aufrechterhaltung der Büroleitung zur Entgegennahme von AU-Meldungen, nur 

noch Verlängerung auslaufender Arbeitsverträge, Ansprechpartner für arbeitsrechtliche Fragen, Ab-

stimmung mit dem Personalrat) 

 

 Personalrat und Frauenbeauftragte (Abstimmung und ggf. Beschlussfassung über Corona-bedingte 

Maßnahmen, Verlängerung auslaufender Arbeitsverträge etc.) 

 Bibliotheksleitungen (Organisation online-Dienste) 

 

 In Verantwortung der Studierenden: Kernfunktionen von Studierendenparlament und AStA, insb.  

des SemTix Büros (Semesterticketangelegenheiten) 

 

 

6.1.2 Schlüsselpersonen des Präsenznotbetriebs 

Zur Absicherung dieser Prozesse sind sogenannte Schlüsselpersonen des Präsenznotbetriebs erforderlich, die 

weitgehend aus dem Home-Office arbeiten. Es wird sichergestellt, dass sie – wenn und soweit dies erforder-

lich ist - die HWR-Gebäude betreten dürfen. Für diese Schlüsselpersonen gelten außerdem besondere Rege-

lungen mit Blick auf die Arbeitszeiten.  

 

Die Liste dieser Schlüsselpersonen wird erforderlichenfalls aktualisiert. Sie wurde in geeigneter Weise, insbe-

sondere unter diesen Personen bekannt gemacht und bei den Pförtnereien hinterlegt. 

 

Die Schlüsselpersonen erhalten gesonderte Schreiben des Präsidenten, mit denen diese Funktion und Berech-

tigung für den Fall einer Ausgangsbeschränkung dokumentiert wird. 

 

Die Mitarbeiter/-innen, die nicht als Schlüsselpersonen fungieren, tragen in gleichem Maß zur Aufrechterhal-

tung des Notbetriebs der Hochschule bei und bereiten die Rückkehr zu einem Normalbetrieb vor. Ihre Ar-

beitsleistung erfolgt – im Unterschied zu den Schlüsselpersonen - allein aus ihrem Home-Office (s. dazu „Ar-

beitsrechtliche Rahmenbedingungen“). 

 

 

6.2 Umstellung von Prozessen 

Während des Präsenznotbetriebs werden Prozesse nach Möglichkeit digitalisiert. 

 

 

6.2.1 Poststelle 

Die Poststellen sind an beiden Standorten jeweils montags, mittwochs und freitags mit einem/einer Mitarbei-

ter/in besetzt, der/die die Eingangspost (mit Ausnahme als vertraulich gekennzeichneten Schreiben/Map-

pen, sowie von Gehalts-/Besoldungsbestätigungen) öffnet, einscannt und an die Adressaten, ggf. den Lei-

ter/die Leiterin der betreffenden Organisationseinheit schickt. Der Empfänger/die Empfängerin bearbeitet 

den Posteingang aus dem Home-Office und leitet dazu ggf. weiter. 
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Das Landesverwaltungsamt, das die Fachpost zwischen den Standorten verteilt und zur Post gibt, ist ebenfalls 

im Präsenznotbetrieb; Abholung und Zustellung werden deshalb auf dreimal/Woche reduziert. Diese Ter-

mine sind mit der Notfallbesetzung unserer Poststelle koordiniert. 

 

 

6.2.2 Beschaffungen 

Die Annahme von Bestellungen kann ab Montag, den 23. März 2020 nur noch durch die Pförtner und die Post-

stelle erfolgen, so dass eine verlässliche Kontrolle auf Vollständigkeit und Richtigkeit nur noch bedingt mög-

lich ist. Während des Präsenznotbetriebs sind daher nur zwingend erforderliche Beschaffungen auszulösen. 

Die Beschaffungsanträge sind per E-Mail an einkauf@hwr-berlin.de zu übermitteln; sie werden dort im Rah-

men des Möglichen aus dem Home-Office bearbeitet.  

 

 

6.2.3 Rechnungsbearbeitung 

Rechnungen werden von der Poststelle per E-Mail und in Papierform in der Regel direkt an die Abteilung Fi-

nanzen und Controlling weitergeleitet. Dort wir ein Scan an den Leiter/die Leiterin der verantwortlichen Or-

ganisationseinheit geschickt, der/die die Rechnung prüft und – am besten auf der Rechnung, die dann wieder 

eingescannt werden muss oder eben per E-Mail – die Abteilung Finanzen und Controlling „sachlich richtig 

zeichnet“. Um eine spätere Zuordnung des Originals zu ermöglichen, muss die E-Mail bitte die folgenden An-

gaben enthalten: 

 

„ …Hiermit bestätige ich die „sachliche Richtigkeit“ für die Rechnung: 

 vom Rechnungssteller: ……………………………………..…… 

 mit der Rechnungsnummer: ………………………………….. 

 mit dem Rechnungsdatum: ………………………………..…. 

 mit dem Rechnungsbetrag (brutto):  ………………….…. … 

Die Rechnung kann bezahlt werden. ….“ 

 

Bitte schicken Sie die sachlich richtig gezeichneten Rechnungen ebenfalls an die Adresse einkauf@hwr-ber-

lin.de. Dort wird die Rechnung weiterbearbeitet, gebucht und schließlich freigegeben und zur Zahlung ange-

wiesen. 

 

Rechnungen von Lehrbeauftragten gehen in der Regel beim Fachbereich bzw. der BPS ein. Dort ist die  

(Ab-) Rechnung im Rahmen des Möglichen und ggf. mit Unterstützung der Lehrplanung, der Studiengangslei-

tungen etc. mit dem Lehrauftrag abzugleichen und zu prüfen. Danach wird sie – wiederum am liebsten auf der 

Abrechnung, die dann wieder eingescannt werden muss oder eben per E-Mail – „sachlich richtig gezeichnet“ 

und an die Adresse lehrauftragsabrechnung@hwr-berlin.de geschickt werden. Um nach Rückkehr in den Ori-

ginalbetrieb die Zuordnung des Originals zu ermöglichen, muss die E-Mail bitte die folgenden Angaben ent-

halten: 

 

„ …. Hiermit bestätige ich die „sachliche Richtigkeit“ für die Lehrauftragsabrechnung: 

 für den/die Lehrbeauftragte/n: ………………………….…………. 

 zum Lehrauftrag Nr. ……………………………………………………… 

 über  …………. LVS (Anzahl der hier abgerechneten Stunden) 

 Kostenträger: ………………………………………………………………. 

 es ist eine Teilabrechnung oder  

 es ist die Schlussabrechnung. 
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Die Lehrauftragsvergütung kann bezahlt werden.   …“ 

 

In der Abteilung Finanzen und Controlling werden auch diese Rechnungen dann bearbeitet, gebucht, freige-

geben und zum Schluss bezahlt. Aufgrund der durch den Präsenznotbetrieb eingeschränkten Ressourcen bit-

ten wir Sie auch hier, zunächst nur dringende Abrechnungen zu bearbeiten. 

 

 

6.2.4 Personalangelegenheiten 

Die Abteilung Personalwesen ist für alle Anfragen und Anträge unter der E-Mail-Adresse personal-we-

sen@hwr-berlin.de erreichbar. Frau Kätner und Frau Jescheniak sind Ansprechpersonen. Es gelten folgende 

Einschränkungen: 

 

 Arbeitsverträge werden nicht mehr vor Ort unterzeichnet. Sie werden per Post oder als Scans per 

E-Mail ausgetauscht. Informationsveranstaltungen entfallen bis auf Weiteres. 

 

 Stellenausschreibungen werden bis auf weiteres ausgesetzt und die Bewerber/-innen mit einer 

Standardnachricht hierüber informiert.  

 

 Anträge auf Neueinstellungen (sowohl Beschäftigte als auch Studentische Hilfskräfte), auf Neben-

tätigkeiten und Arbeitszeugnisse werden ausgesetzt. 

 

 Die Abrechnung von Dienstreisen erfolgt bis auf Weiteres nicht.  

 

 

6.3 Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen 

Während des Präsenznotbetriebs bleiben die Hochschullehrer/-innen, die wissenschaftlichen Mitarbeiter/-

innen und die Mitarbeiter/-innen der HWR Berlin zur Arbeitsleistung verpflichtet. Die Vergütungen werden 

weiterhin vollständig ausgezahlt. 

 

Die HWR Berlin wird auch während des Präsenznotbetriebs mit der Ressource „Arbeitszeit“ verantwortungs-

voll umgehen. Es ist damit zu rechnen, dass die Wiederherstellung des Normalbetriebs sämtlichen Mitglie-

dern der Hochschule viel Engagement und Tatkraft abverlangen wird. 

 

Nach Beratung mit den Personalräten werden daher für die Dauer der Gültigkeit dieses Pandemieplans die 

folgenden arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen festgelegt: 

 

 

6.3.1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung, Verwaltungsbeamtinnen und   

-beamte und Wissenschaftlich Mitarbeitende 

Während der Schließung ist das Betreten der Dienstgebäude – von „Schlüsselpersonen“ in dringenden Fällen 

abgesehen - nicht gestattet.  

 

Im Übrigen ist zu beachten: 

 

1. Die Beschäftigten sind während der Gültigkeit dieser arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen ver-

pflichtet, mindestens 1 x täglich über den Webmail-Client ihre E-Mails einzusehen. 
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2. Die Beschäftigten stimmen mit ihren Dienstvorgesetzten notwendige Restarbeiten ab, die sie über 

VPN-Verbindung von extern und über den Webmail-Client in der 13. KW noch erledigen können. 

 

3. Zur Überbrückung dieses Notbetriebes können die Beschäftigten mit ihren Dienstvorgesetzten die 

Inanspruchnahme von Urlaub (aus dem Vorjahr, aus dem laufenden Kalenderjahr) oder Ausgleich 

von Überminuten (GfA) oder auch AZK-Guthaben vereinbaren. Hierzu stellen die Beschäftigten 

einen Antrag per E-Mail an den jeweiligen Dienstvorgesetzten im Laufe der 13. KW, der dies mit 

seinem Einverständnis an die Büroleitung per E-Mail weiterleitet. Die Genehmigung erfolgt dann 

durch die Personalabteilung per E-Mail. Für diese genehmigten Freistellungszeiträume entfällt 

auch die Verpflichtung der regelmäßigen Prüfung des E-Mail-Accounts und die Arbeitsverpflich-

tung gegenüber der HWR Berlin ruht.  

 

4. Um einen Überblick über die derzeitigen individuellen Überminuten der Arbeitszeitkonten der 

Beschäftigten zu erhalten, wurden die Dienstvorgesetzten gebeten, per Excel den Stand der Ar-

beitszeitkonten ihrer Beschäftigten an die Büroleitung (Büroleitung@hwr-berlin.de) mit Stand 

20.03.2020 bis spätestens zum 27.03.2020 per E-Mail zu übersenden. 

 

5. Für die Zeit ab der 14. KW müssen digitale Arbeitspakete vereinbart werden, sofern von dem An-

gebot zur Überbrückung des Notbetriebes kein Gebrauch gemacht wird. Diese digitalen Arbeits-

pakete in Abstimmung mit den Dienstvorgesetzten werden per E-Mail vereinbart (wie z. B. Über-

arbeitung von Formularen, Erstellung von Konzepten, Prozessbeschreibungen, Aktualisierung des 

Internetauftrittes). Darüber hinaus soll das Arbeitspaket bei allen Mitarbeitenden auch die Absol-

vierung des Online-Datenschutzkurses und des Onlinekurses zur Datensicherheit umfassen 

( https://moodle.hwr-berlin.de/course/view.php?id=53678 )und es sollen weitere Online-Fort-

bildungsangebote (z.B. über die VAK) in Abstimmung mit den Dienstvorgesetzten genutzt wer-

den. Die Dienstvorgesetzten werden aufgefordert, entsprechende Vereinbarungen mit ihren Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter im Laufe der 13. KW per E-Mail zu vereinbaren. 

 

6. Sofern keine Arbeitspakete vereinbart werden können (u. a. mangels technischer Ausstattung o-

der mangels passender Arbeitsinhalte) müssen die Dienstvorgesetzten in Abstimmung mit 

dem/der Mitarbeiter/in bis Ende der 13. KW (27. März 2020) einen Abbauplan für dessen Ar-

beitszeitkonto festlegen. Der Abbauplan ist bitte in Kopie an die Personal- und die Büroleitung zu 

schicken. 

 

7. In dem o. g. Zeitraum ist das Entstehen von neuen Überminuten nicht möglich. Zuvor bereits ge-

nehmigte Mehrarbeit oder auch Überstunden werden für diesen Zeitraum ausgesetzt. 

 

8. Bereits erfolgte Urlaubsgenehmigungen für 2020 bleiben erhalten und können nicht zurückge-

nommen werden. 

 

9. Die Meldung von Arbeitsunfähigkeiten erfolgt weiterhin über die Büroleitung mit einem an der 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und nachträglichem postalischen Versand. Der Antrag auf Inan-

spruchnahme von Urlaub oder gfA/AZK erfolgt ebenfalls per E-Mail an den/die Dienstvorge-

setzte/n, der dies mit seinem Einverständnis an die Büroleitung per E-Mail weiterleitet. Die Ge-

nehmigung erfolgt dann durch die Personalabteilung per E-Mail.  

 

10. Im Arbeitszeiterfassungsbogen sind die tatsächlichen Arbeitszeiten zu vermerken. Fortbildungen 

sind wie gewohnt in der Spalte Bemerkungen anzugeben. Sofern mit der/dem Vorgesetzten ein 

Abbauplan für Überminuten vereinbart wurde, ist dies ebenfalls zu vermerken. Das Entstehen 

https://moodle.hwr-berlin.de/course/view.php?id=53678
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neuer Überminuten ist gemäß Ziffer 7 nicht möglich. Das Entstehen einer Zeitlastschrift (Minus-

minuten) ist ebenfalls ausgeschlossen. Eine zuvor bereits vorliegende Zeitlastschrift bleibt hier-

durch unberührt. Mitarbeiter/-innen, deren Zeitguthaben bei null liegt, tragen die tägliche Sollar-

beitszeit ein, vermerken aber die tatsächlich geleistete Arbeitszeit inkl. Fortbildungen in der 

Spalte Bemerkungen. 

 

 

6.3.2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung, Verwaltungsbeamtinnen und –

beamte – Schlüsselpersonen gemäß Pandemieplan der HWR Berlin 

Während des Präsenznotbetriebs agieren die Beschäftigten in Schlüsselpositionen zur Aufrechterhaltung des 

Notbetriebes vorwiegend aus dem Home-Office heraus. Das Betreten der Dienstgebäude ist nur aus zwingen-

den dienstlichen Gründen gestattet. 

 

Im Übrigen gilt: 

 

1. Die Beschäftigten in Schlüsselpositionen sind während der Gültigkeit dieser arbeitsrechtlichen 

Rahmenbedingungen verpflichtet, mindestens 3 x täglich ihre E-Mails einzusehen und die Erreich-

barkeit während der Kernarbeitszeit zu gewährleisten. 

 

2. Der Abbau von Überminuten liegt im Ermessen des/der Beschäftigten. 

 

3. Der Aufbau von Überminuten erfolgt nur mit Zustimmung des/der Dienstvorgesetzten. 

 

4. Die Stichtagsregelung der Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit zum 31. März 2020 mit 

4.800 Überminuten ist bei diesen Beschäftigten bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt. 

 

5. Die Rücknahme von bereits genehmigten Urlauben kann im Einzelfall zur Aufrechterhaltung des 

Notbetriebes bei Beschäftigten in Schlüsselpositionen nach Genehmigung durch die Personallei-

tung oder der Kanzlerin erfolgen. 

 

6. Das Entstehen einer Zeitlastschrift (Minusminuten) ist für den oben genannten Zeitraum gemäß 

der gültigen Dienstvereinbarung zur Gleitenden Arbeitszeit bei allen Beschäftigten nicht möglich. 

Eine zuvor bereits vorliegende Zeitschuld bleibt hierdurch unberührt. 

 

 

6.3.3 Professorinnen und Professoren, Gastprofessorinnen und –professoren, Gastdozentinnen 

und -dozenten  

Professorinnen und Professoren, Gastprofessorinnen und –professoren, Gastdozentinnen und -dozenten dür-

fen die Hochschule ab dem 20. März, Dienstschluss, nicht mehr betreten. Sie sind verpflichtet, mindestens 1 x 

täglich Ihren HWR-E-Mail-Account zu überprüfen und sich regelmäßig über die Website der HWR über den 

aktuellen Stand zu informieren. Sie bereiten sich darauf vor, ihre Lehrverpflichtung durch das Durchführen 

von online-Lehrveranstaltungen zu erbringen. 
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6.3.4 Studentische Hilfskräfte  

Während der Schließung der Hochschule ist das Betreten der Diensträume für Studentische Hilfskräfte nicht 

gestattet.  

 

Im Übrigen gilt: 

 

1. Studentische Hilfskräfte sind während der Gültigkeit dieser arbeitsrechtlichen Rahmenbedingun-

gen verpflichtet, mind. 1 x täglich über den Webmail-Client ihre E-Mails einzusehen. 

2. Die Studentischen Hilfskräfte stimmen mit ihren Dienstvorgesetzten notwendige Restarbeiten ab, 

die sie in der 13. KW noch erledigen können. 

 

3. Zur Überbrückung des Notbetriebes können die Studentischen Hilfskräfte mit ihren Dienstvorge-

setzten die Inanspruchnahme von Urlaub (aus dem Vorjahr, aus dem laufenden Kalenderjahr) o-

der Ausgleich von Mehrarbeit vereinbaren. Hierzu stellen die Studentischen Hilfskräfte einen An-

trag per E-Mail an den/die jeweilige/n Dienstvorgesetzte/n im Laufe der 13. KW, der/die dies 

entsprechend vermerkt. Für diese genehmigten Freistellungszeiträume entfällt auch die Ver-

pflichtung der regelmäßigen Prüfung des E-Mail-Accounts, sondern die Arbeitsverpflichtung ge-

genüber der HWR Berlin ruht.  

 

4. Auch die Arbeitspflicht der Studentische Hilfskräfte bleibt trotz des Präsenznotbetriebs erhalten. 

Sofern von dem o.g. Angebot zur Überbrückung des Präsenznotbetriebs kein Gebrauch gemacht 

wird, sind die Dienstvorgesetzten deshalb angehalten, im Lauf der c13. KW (bis 27. März 2020) 

per E-Mail digitale Arbeitspakete für die Studentischen Hilfskräfte (wie z. B. Überarbeitung von 

wissenschaftlichen Ausarbeitungen, Erstellung von Konzepten, Recherchearbeiten, Aktualisierung 

des Internetauftrittes etc.)  festzulegen.  

 

5. Für den o. g. Zeitraum sind die Arbeiten ausnahmsweise aus dem Home-Office mit eigener IT Aus-

stattung heraus zulässig. 

 

Die Hochschulleitung kann je nach weiterem Verlauf jederzeit die arbeitsrechtlichen Vorgaben einschränken 

oder erweitern.  

 

 

7 Maßnahmen bei Ausfall der Kinderbetreuung 

Unabhängig davon, ob eine Betreuungseinrichtung (Kindergarten, Schule usw.) durch behördliche Anord-

nung nach dem IfSG oder aus sonstigen Gründen geschlossen wird bzw. wurde, also eine Betreuungsmöglich-

keit nicht mehr zur Verfügung steht, trägt die/der Beschäftigte das Ausfallrisiko grundsätzlich selbst, weil die 

Verhinderung aus seiner Risikosphäre stammt. Unberührt bleibt § 29 Abs. 1 Buchstabe e TV-L bei schwerer 

Erkrankung des Kindes. Eine Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts bis zu zehn Arbeitstage gemäß 

§ 29 Abs. 3 TV-L kommt in Betracht, wenn die/der Beschäftigte deshalb die Betreuung ihres/seines Kindes, 

das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, übernehmen muss. Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine 

andere Person zur Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht. Die Freistellung dient nur der unvorhersehba-

ren, kurzfristig eintretenden, vorübergehenden Übernahme der Betreuung und der Organisation der weite-

ren Betreuung des Kindes durch eine andere Person.  

 

Vorrangig sind zunächst die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens oder der Wahrnehmung von Telearbeit, 

ggf. auch die Inanspruchnahme von Arbeitszeitausgleich, Erholungsurlaub und Abbau von Mehrarbeit zu prü-
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fen. Gemäß Rundschreiben der Senatsverwaltung für Finanzen kann nämlich dieser zusätzliche Freistellungs-

anspruch nur danach in Betracht kommen. Aufgrund der Reduzierung des in den Dienstgebäuden anwesen-

den Personals dürfte es für die Ausschöpfung dieser Möglichkeit aber nur in geringem Umfang Bedarf geben, 

weil die Dienstkräfte regelmäßig entweder Arbeit bzw. Dienst zu Hause leisten oder als Schlüsselpersonal, 

dessen Anwesenheit in den Dienststellen erforderlich werden kann, voraussichtlich Anspruch auf Not-Be-

treuungsmöglichkeiten haben. 

 

 

8 Informationsfluss in und aus der Hochschule 

Die HWR Berlin hat eine E-Mail-Adresse eingerichtet, an die sich alle Hochschulangehörigen mit der Bitte um 

Information und auch mit der Mitteilung von Infektions- und Verdachtsfällen wenden können. Sie lautet co-

vid19-info@hwr-berlin.de . Mails von dieser Adresse werden regelmäßig abgerufen und unverzüglich beant-

wortet oder an eine Stelle, die antworten kann, weitergegeben.  

 

Die Hochschulangehörigen sind aufgefordert zunächst zu prüfen, ob die benötigten Informationen insbeson-

dere auf der HWR-Website (https://www.hwr-berlin.de/aktuelles/coronavirus/) zu erhalten sind. Dort und 

per E-Mail werden die Hochschulmitglieder über Maßnahmen der HWR Berlin zum Umgang mit dem Corona-

virus (SARS-CoV-2) an der HWR Berlin informiert.  

 

Alle Mitglieder der Hochschule stellen sicher, dass sie E-Mails der Hochschule erhalten können. Dies ist u.a. 

für die Ankündigung des Wiederbeginns des Hochschulbetriebes nach der Schließung erforderlich. Empfoh-

len wird die einfache Nutzung des Maildienstes über die Webportale. Mitarbeiter/innen und Professor/innen 

erreichen Ihr Postfach unter der folgenden Adresse: https://exchange.hwr-berlin.de/. Die Nutzung über Out-

look, soweit dies auf den Geräten der Nutzer/innen schon eingerichtet ist, ist ebenfalls möglich. Studierende 

und Lehrbeauftragte können auf OpenXchange über folgenden Link auf Ihr Postfach zu greifen : https://web-

mail.stud.hwr-berlin.de/appsuite/. Auch hier funktionieren bereits alle eingerichteten Mailclients oder Zu-

griffe über das Handy auf das Postfach weiterhin wie gewohnt. Zusätzliche Informationen finden Sie unter 

https://www.it.hwr-berlin.de/anleitungen/e-mail/.  

 

E-Mails an die Mitglieder der Hochschule – insbesondere auch an Studierende und Lehrbeauftragte – werden 

grundsätzlich an die von der HWR Berlin zur Verfügung gestellten E-Mail-Adressen verschickt. Ausnahmen 

sind möglich, wo solche Adressen durch die Hochschule noch nicht bereitgestellt worden sind. Alle Organisa-

tionseinheiten sind aufgerufen, mit ihren Möglichkeiten aktiv auf diese Praxis hinzuweisen. 

 

Fragen zur Auslegung und Umsetzung von Maßnahmen der Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung so-

wie anderer Behörden des Landes Berlin klärt ausschließlich der Präsident oder eine von ihm beauftragte 

Person. 

 

Die Information der Öffentlichkeit über den Umgang der HWR Berlin mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) er-

folgt ausschließlich durch den Präsidenten der HWR Berlin, die Pressesprecherin oder über die Webseite der 

HWR Berlin.  

 

 

9 Externe Information und Beratung 

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin - Gesundheitsamt 

Amtsärztin/Amtsleiterin Frau Dr. Claudia Wein 

Telefon: 030/90296-7507 

E-Mail: Claudia.Wein@libg.verwalt-berlin.de 

https://www.hwr-berlin.de/aktuelles/coronavirus/
https://exchange.hwr-berlin.de/
https://webmail.stud.hwr-berlin.de/appsuite/
https://webmail.stud.hwr-berlin.de/appsuite/
https://www.it.hwr-berlin.de/anleitungen/e-mail/
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Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg - Gesundheitsamt 

Amtsärztin/Amtsleiterin Frau Dr. Bärwolff 

Telefon: 030/ 90277-6231 

E-Mail: baerwolff@ba-ts.berlin.de 

 

Betriebsarzt der HWR Berlin 

Herr Peter Rappert c/o Arbeitsmedizinisches Zentrum der DEKRA Automobil GmbH, Nürnberger Str. 61-62, 

10789 Berlin 

Telefon: 030 54716380  

Telefax: 030 5471673811 

E-Mail: peter.rappert@dekra.com 

 

Informationen zu Coronavirus und Covid-19 Erkrankung 

Robert-Koch-Institut: www.rki.de  

täglicher Podcast des NDR mit Prof. Dr. Drosten: https://www.ndr.de/nachrichten/info/Coronavirus-Viro-

loge-Drosten-im-NDR-Info-Podcast,podcastcoronavirus100.html 

 

Beratung bei möglicher Ansteckung mit dem Coronavirus in Berlin und Brandenburg 

 Hotline der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (täglich von 8:00 – 

20:00 Uhr): 030 9028-2828 

 Zentrale Hotline in Brandenburg: 0331-8683777 

 Kassenärztlicher Notdienst: 030 116117 

 

Coronavirus-Untersuchungsstellen in Berlin 

https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6100254-6098215-coronavirus-untersuchungsstellen-in-

berl.en.html 
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Anlagen 

 

1 Merkblatt Datenschutz und IT-Sicherheit im Home-Office/Mobile Office (Telearbeit) während 

des SARS-CoV2-Notbetriebs 

Die wichtigste Regel lautet, nur die dienstlichen analogen und digitalen Daten, die unbedingt erforderlich 

sind, aus der Beschäftigungsstelle zu entnehmen. Für alle nicht von außerhalb der HWR Berlin erreichbaren 

Dienste verwenden Sie bitte das VPN, sofern Sie für den aktuellen Arbeitsvorgang darauf angewiesen sind, da 

dadurch der unberechtigte Zugang für Dritte erschwert wird. Um die begrenzten Kapazitäten zu schonen, be-

enden Sie die Verbindung nach Abschluss der Arbeiten bitte so schnell wie möglich wieder. 

 

 

1.1 Umgang mit Daten, insbesondere personenbezogenen Daten 

Wenn Mitarbeiter/-innen der HWR Berlin an ihrem Heimarbeitsplatz tätig werden, sind sie verpflichtet, alle 

Daten, Informationen und Unterlagen, auf die sie Zugriff haben, ausschließlich im Hoheitsbereich der HWR 

Berlin zu belassen. Betriebliche Daten, Informationen oder Unterlagen – insbesondere personenbezogene 

und sonst vertrauliche Daten – dürfen deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden; sie müssen verhindern, 

dass solche Daten, Dritten zur Kenntnis gelangen (etwa durch Einsichtnahme am Bildschirm oder auf Ausdru-

cken). Daten, Informationen und Unterlagen der HWR Berlin sollen auch nicht auf eigenen Speichermedien 

abgespeichert, unbefugt kopiert oder zu anderen als betrieblichen Zwecken werden. 

 

Insbesondere ist sicherzustellen, dass 

 

 Passwörter oder sonstige Zugangsmöglichkeiten zur dienstlichen EDV (z. B. Chipkarten) Dritten nicht 

mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden, z. B. durch Notieren von Passwörtern oder Lagerung der 

Chipkarte (z.B. für Überweisungen) am Lesegerät; 

 

 Dritten (z. B. Familienmitgliedern, sonstigen Mitbewohnern, Besuchern) kein Zugriff auf die betriebli-

che EDV und/oder betriebliche Unterlagen gewährt wird; 

 

 betriebliche Daten nur auf Speichermedien HWR Berlin gespeichert werden. Sollten Sie gezwungen 

sein, dienstliche Daten kurzfristig auf privaten Geräten abzuspeichern, etwa, weil die VPN-Verbin-

dung zusammengebrochen ist, sind Sie verpflichtet, so rasch wie möglich eine ordnungsgemäße Spei-

cherung auf HWR-Servern sicherzustellen und die Daten von Ihren privaten Geräten unbedingt und 

final wieder zu löschen; darüber hinaus ist es verboten, dienstliche Daten mit privaten Geräten zu ver-

arbeiten (außerdienstlichen E-Mails und dem Netzlaufwerk per VPN) 

 

 Sicherheitsmaßnahmen nicht deaktiviert oder umgangen oder sonstige technische Veränderungen an 

den durch die HWR Berlin zur Verfügung gestellten Geräten vorgenommen werden.  Software darf 

nur durch die IT-Abteilung installiert werden; 

 

 eventuelle Ausdrucke mit vertraulichen Informationen (z. B. personenbezogenen Daten) sicher ver-

nichtet werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden (DIN 66399). 

 

 Verwenden Sie möglichst die gleichen Produkte wie am dienstlichen Arbeitsplatz. 
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 Wählen Sie zur Nutzung von Tablets und Smartphones für den dienstlichen Gebrauch datenschutzge-

rechte Apps. 

 

Alle Störungen oder Auffälligkeiten bei der EDV-Nutzung sind unverzüglich der IT-Abteilung unter der 

Mailadresse it-sicherheit@hwr-berlin.de zu melden. 

 

Die private Nutzung, der für den Heimarbeitsplatz bereitgestellten betrieblichen Geräte bzw. Zugangsmög-

lichkeiten (insbesondere Computer), ist aus Gründen der Informationssicherheit (Viren, Schadsoftware wie 

Emotet) nicht zulässig. 
 

Die HWR Berlin ist berechtigt, die Herausgabe sämtlicher betrieblicher Daten, Unterlagen und Akten ein-

schließlich sämtlicher Kopien zu verlangen. 

 

Die Dienstvereinbarung für Telearbeit ist nach wie vor gültig. 

 

 

1.2 Sicherheitsmaßnahmen im Home-Office 

Wenn verfügbar, soll als Heimarbeitsplatz ein abschließbarer Raum in der Wohnung der oder des Mitarbei-

tenden genutzt werden. Er soll bei Nichtnutzung abgeschlossen werden. Bei Besuch sollte der Raum ver-

schlossen sein. Halten sich Dritte am Heimarbeitsplatz auf (z. B. Handwerker oder Kinder), sollte der oder die 

Mitarbeitende diese im Auge behalten.  

 

Soweit dies während des SARS-CoV2-Notbetriebs nicht möglich ist, ist der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin ver-

pflichtet, die Vertraulichkeit von HWR-Daten, -Informationen und –Unterlagen anderweitig sicherzustellen. 

 

Verlässt der Mitarbeiter seinen Heimarbeitsplatz (und sei es nur kurz), muss sichergestellt sein, dass kein 

Dritter auf betriebliche Daten oder Akten zugreifen kann. Dies bedeutet insbesondere, dass 

 

 der verwendete Computer gesperrt werden muss, so dass bei Rückkehr zumindest die Eingabe des 

Passwortes erforderlich ist; 

 

 Fenster verschlossen sein müssen, außer bei kurzzeitiger Abwesenheit, während der ein Eindringen 

realistischer Weise ausgeschlossen werden kann (z. B. 10. Stock und keine Möglichkeit, aus der Nach-

barwohnung herüberzuklettern); 

 

 bei Nutzung von Papier-Akten eingeschlossen oder so weggeräumt werden, dass Dritte darauf nicht 

ohne Weiteres Zugriff haben; dies gilt nur dann nicht, wenn der Mitarbeiter alleine zu Hause ist und 

seinen Heimarbeitsplatz nur kurzzeitig verlässt; 

 

 bei Verlassen der Wohnung ein gegebenenfalls genutztes Zugangsmedium (z. B. Chipkarte für Finanz-

transaktionen) vom Computer entfernt werden muss und bei Nutzung von Papier-Akten diese einge-

schlossen oder sicher weggeräumt werden müssen. 

 

Admin-Zugänge sollten so wenig wie möglich von zu Hause aus eingesetzt werden. 
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1.3 Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen im Mobile Office 

Bei der Nutzung eines mobilen Arbeitsplatzes (Mobile Office) außerhalb der Wohnung des Mitarbeiters gilt 

ergänzend: 

 

 Der Mitarbeiter darf den mobilen Arbeitsplatz außerhalb eines verschlossenen Raums nicht – auch 

nicht kurzzeitig – unbeaufsichtigt lassen, wenn nicht eine Aufsicht durch einen anderen Mitarbeiter 

der HWR Berlin sichergestellt ist.  

 

 Bevor der Mitarbeiter seine direkte Aufmerksamkeit vom mobilen Arbeitsplatz entfernt, ist der Com-

puter zu sperren und sind alle Zugangsmedien (z. B. Chipkarte) zu entfernen und sicher zu verwahren. 

 

 

1.4 Beendigung der Heimarbeitsplatz-Nutzung 

Endet die Berechtigung des Mitarbeiters zur Nutzung des Heimarbeitsplatzes nach dem SARS-CoV2-Notbe-

trieb oder das Arbeitsverhältnis endet oder der Mitarbeiter wird unwiderruflich von der Pflicht zur Arbeits-

leistung freigestellt, hat der Mitarbeiter unaufgefordert sämtliche betrieblichen Zugangsmedien (z. B.  Chip-

karten), Datenträger und Akten (einschließlich Kopien) in den Betrieb zurückzubringen und dem Vorgesetz-

ten zu übergeben.  

 

Der Mitarbeiter hat zudem die Abholung sämtlicher von der HWR Berlin bereitgestellter Arbeitsmittel durch 

von der HWR Berlin beauftragte Personen nach angemessener Ankündigungsfrist zu gewährleisten. 

 

 

1.5 Hinweis auf rechtliche Folgen bei Verstößen 

Die IT-Abteilung weist darauf hin, dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche Normen (DSGVO, Berliner Da-

tenschutzgesetz) arbeitsrechtliche Folgen (Ermahnung, Abmahnung, fristgerechte oder fristlose Kündigung) 

haben können und mit Geldbuße bedroht und/oder strafbar sein können (z. B. im Fall des unbefugten Kopie-

rens von Daten nach Art. 83 DS-GVO, § 42 BDSG). 

 

Die IT-Abteilung bittet Sie deshalb nicht fahrlässig mit den Geräten und den dort verarbeiteten Daten umzu-

gehen und die Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, die Sie an ihrem Arbeitsplatz an der HWR Berlin auch tref-

fen würden. 

 

Der IT-Abteilung ist bewusst, dass es sich aktuell um eine Sondersituation handelt. Sie bemüht sich Rahmen 

des Möglichen um flexible Lösungen. Bitte helfen Sie uns dabei, auch in dieser Phase die datenschutzrechtli-

chen Anforderungen zu erfüllen. 

 

 

1.6 Schulungsangebot IT-Sicherheit und Datenschutz 

Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche weiteren Datenschutz und IT-Sicherheitsmaßnahmen Sie unterneh-

men müssen, können Sie die angebotenen Online-Schulungen der HWR Berlin in Moodle durchlaufen. Wir 

raten Ihnen dringend dazu. Die Kurse sind unter moodle.hwr-berlin.deabrufbar. Sollten Sie noch nicht für den 

Kurs freigeschaltet sein, können Sie dies mit einer Mail an das E-Learning-Team der HWR elearning@hwr-

berlin.de tun. 
  

file:///C:/Users/meyersu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8CXYXBYH/moodle.hwr-berlin.de
mailto:elearning@hwr-berlin.de
mailto:elearning@hwr-berlin.de
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2 Vertretungsregelungen zur Aufrechterhaltung kritischer Geschäftsprozesse bei Ausfall von 

Führungskräften  

Bei Erkrankungen von Führungskräften sind zur Aufrechterhaltung unentbehrlicher Geschäftsprozesse Ver-

tretungsregelungen zu treffen. Es gelten folgende Vertretungsregelungen:  

 

Einheit Leitung Vertreter/in I Vertreter/in II 

Hochschulleitung 
 

Prof. Dr. A. Zaby (P) Prof. Dr. S. Meyer (VP) Prof. Dr. C. Ohder (VP) 

Hochschulverwaltung Dr. S. Wasserburg 
(Kanzlerin) 

Dr. B. Hennig  
(Leiterin FIN) 

S. Kätner (Leiterin Pers) 

FB 1 Dekanat Prof. Dr. O. von Cam-
penhausen  
(Dekan FB 1) 

Prof. Dr. P. Utzig (Pro-
dekan) 

Prof. Dr. U. Walther, Prof. 
Dr. N. Jehle, Prof. Dr. A. 
Aschfalk-Evers  
(Studiendekaninnen) 

FB 1 Verwaltung S. Kysselli (Geschäfts-
führerin FB1) 

A. Marggraff (Koordi-
natorin Lehrplanung) 

K. Schüttler-Janikulla (Ko-
ordinatorin Studienbüro 1) 
D. Schnelle (Koordinator 
Büro für Immatrikulation) 

FB 2 Dekanat Prof. Dr. T. Kurzawa 
(Dekan FB 2)  

Prof. Dr. S. Bustamante 
(Prodekanin)- 

Prof. Dr. M. Schwertfeger 
(Studiendekan) 

FB 2 Verwaltung U. Walz (Geschäftsfüh-
rerin  
FB 2)  

M. Wenzel (Haushalt) D. Kreutzer (Personal) 
M. Tautz (Dekanat) 

FB 3 Dekanat Prof. Dr. R. Knappe (De-
kan FB 3)  

Prof. Dr. Berit Adam 
(Prodekanin) 

Prof. Dr. E. Kraatz,  
Prof. Dr. F. Furtak  
(Studiendekane) 

FB 3 Verwaltung U. Kaczinski (Geschäfts-
führerin)  

Dekan FB 3 in Grund-
satzfragen 

M. Lade in operativen Fra-
gen (FB 32) 

FB 4 Dekanat Prof. U. Keller  
(Dekan FB4) 

Prof. Dr. P. Ries (Pro-
dekan) 

Prof. S. Sonnenfeld (Stu-
diendekanin) 
Prof. Dr. J. Eickelberg (Stu-
diendekan) 

FB 4 Verwaltung C. Seim-Zimmermann 
(Geschäftsführerin)  

Dekan FB 4  E. Johr (Dekanatsreferen-
tin) 

FB 5 Dekanat Prof. Dr. Sabrina Schön-
rock  
(Dekanin FB 5) 

Prof. Dr. Wim Net-
telnstroth (Studiende-
kan) 

Prof. Dr. H. Spinti,  
Prof Dr. C. Ohder  
(dienstälteste Professoren)  

FB 5 Verwaltung F. Freinatis  
(Geschäftsführerin) 

N.N. (FB 55) 
 

Dekanin FB 5 in Grundsatz-
angelegenheiten 

BPS Direktorium Prof. Dr. M. Tomenen-
dal  
(Direktor BPS) 

Prof. Dr. M. Egger de 
Campo  
(stellv. Direktorin BPS) 

Prof. Dr. Reißig-Thust 
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Einheit Leitung Vertreter/in I Vertreter/in II 

BPS Verwaltung Dr. J. Fahl (Geschäfts-
führerin)  

S. Stamm (stellv. Ge-
schäftsführerin) 

M. Klessen (Studiengangs-
managerin) 

ZR Hochschul-kommu-
nikation 

S. Thib (Leiter HSK) J. Hierl  
(stellv. Leiterin HSK) 

U. Kreft (Leiterin OK) 

Pressesprecherin S. Schumann (Presse-
sprecherin) 

J. Dietzsch  
(pers. Referentin P) 

 

International Office I. Sperber (Leiterin IO) S. Fürstenberg  
(stellv. Leiterin IO) 

B. Kröll 
S. Leung 

Studierendenservice P. Wieczorek  
(Leiterin Studservice) 

A. Hess (Studservice) K. Joerger  
(psychologische Beratung) 

Abteilung Personalwe-
sen 

S. Kätner  
(Leiterin Pers) 

I. Jescheniak-Grimmer 
(Pers 1) 

Dr. S. Westerburg (Kanzle-
rin) 

IT-Abteilung U. Becker (Leiterin IT) A. Kamrath  
(Leiterin IT-A) 

 

ZR Gebäudemanage-
ment 

S. Gustke (Leiterin GM) K. Pollmann (Gebäude-
manager CS) 
A. Lück (Gebäudema-
nager CL) 

Dr. S. Westerburg (Kanzle-
rin) 

 


